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296. Bundesgesetz: Abänderung des Gesetzes, betreffend die definitive Anstellung der Bezirks-
schulinspektoren.

2 9 7 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953.
298. Verordnung: Aufhebung der noch geltenden Bestimmungen der Tarifpost 265 des Tarifes

zur Bundes-Verwaltungsabgabenverordnung 1957.
299. Verordnung: 11. Änderung der Arzneitaxe.
3 0 0 . Verordnung: 15. Novelle der Dienstzweigeverordnung.

2 9 6 . Bundesgesetz vom 25. November 1964,
mit dem das Gesetz vom 14. Mai 1919, be-
treffend die definitive Anstellung der Bezirks-

schulinspektoren, abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Gesetz vom 14. Mai 1919, StGBl. Nr. 291,
betreffend die definitive Anstellung der Bezirks-
schulinspektoren, in der Fassung des § 132 Abs. 1
lit. e des Gehaltsgesetzes 1924, BGBl. Nr. 245,
wird abgeändert wie folgt:

1. § 1 hat zu lauten:

„§ 1. (1) Als Bezirksschulinspektoren sind für
dieses Amt geeignete, fachlich vorgebildete Lehrer
ohne Unterschied des Geschlechtes, die sich auf
dem Gebiet des allgemeinbildenden Pflichtschul-
wesens bereits betätigt haben, auf Vorschlag des
Landesschulrates (Art. 81 b Abs. 1 lit. b des
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von
1929) zu ernennen.

(2) Jedem Vorschlag des Landesschulrates hat
eine Ausschreibung und Bewerbung voranzu-
gehen. Zur Berufung von Landeslehrern zum
Amte eines Bezirksschulinspektors ist die Zu-
stimmung des Landes nicht erforderlich."

2. § 7 Abs. 1 hat zu entfallen.

Artikel II.

(Verfassungsbestimmung)

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes
vom 14. Mai 1919, StGBl. Nr. 291, provisorisch
in Verwendung stehenden Bezirksschulinspek-
toren sind mit diesem Zeitpunkt ernannte Be-
zirksschulinspektoren.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Unterricht betraut.

Schärf
Klaus Piffl

2 9 7 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1964,
mit dem das Verfassungsgerichtshofgesetz

1953 neuerlich abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl.
Nr. 85/1953, in der Fassung der Bundesgesetze
vom 15. Dezember 1954, BGBl. Nr. 11/1955, vom
25. Juli 1956, BGBl. Nr. 171, vom 22. Jänner
1958, BGBl. Nr. 18, und vom 15. Juli 1964, BGBl.
Nr. 185, wird abgeändert wie folgt:

Dem § 5 a werden folgende Bestimmungen an-
gefügt:

„§ 5 b. (1) Den Mitgliedern des Verfassungs-
gerichtshofes ist auf ihren Antrag nach Beendi-
gung ihrer Amtstätigkeit ein monatlicher Ruhe-
bezug zuzuerkennen. Der Ruhebezug gebührt
von dem auf den Antrag folgenden Monatsersten
an, frühestens jedoch nach Ablauf der Zeit, für
die nach § 5 Abs. 1 die Geldentschädigung weiter-
bezogen wird.

(2) Für den Ruhebezug gelten die pensions-
rechtlichen Bestimmungen für öffentlich-rechtliche
Bundesbedienstete mit der Maßgabe sinngemäß,
daß kein Anspruch auf Ruhebezug besteht,
wenn die Amtstätigkeit infolge eines der im § 10
Abs. 1 lit. b und c genannten Gründe endet, daß
die Ruhegenußbemessungsgrundlage 80 v. H. der
im § 4 Abs. 1 Z. 4 festgesetzten Geldentschädi-
gung beträgt, daß nach Vollendung von acht
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Jahren der Amtstätigkeit 50 v. H. der Ruhe-
genußbemessungsgrundlage gebühren und daß
sich der Ruhebezug für jedes weitere volle Jahr
der Amtstätigkeit um 6 v. H . der Ruhegenuß-
bemessungsgrundlage erhöht.

§ 5 c. (1) Jenen Mitgliedern, die die Funktion
des Präsidenten, des Vizepräsidenten oder eines
ständigen Referenten ausgeübt haben, gebühren
zu dem Ruhebezug Zulagen. Die Zulage beträgt
für jedes volle Jahr, in dem eine dieser Funk-
tionen ausgeübt wurde, 8 v. H . des Differenz-
betrages zwischen der Geldentschädigung nach
§ 4 Abs. 1 Z. 1 bis 3 und der Geldentschädigung
nach § 4 Abs. 1 Z. 4, höchstens jedoch 80 v. H .
des der höchsten innegehabten Funktion entspre-
chenden Differenzbetrages. Für die höhere Funk-
tion nicht zur Auswirkung gelangende Zeiten
sind dabei der Dauer der nächst niedrigeren inne-
gehabten Funktion zuzurechnen.

(2) Ha t das Mitglied noch keinen Anspruch auf
Ruhebezug im Sinne des § 5 b erworben, jedoch
zumindest drei Jahre Funktionen nach Abs. 1
innegehabt, so ist ihm auf Antrag ein monatlicher
Ruhebezug in Höhe der Zulage zuzuerkennen.

§ 5 d. Besitzt ein ehemaliger Präsident, Vize-
präsident oder ständiger Referent neben einem
Anspruch auf Ruhebezug (Zulage) nach §§ 5 b
und 5 c einen Anspruch auf Dienstbezüge oder
Ruhegenüsse aus einem Dienstverhältnis gegen-
über dem Bund, einem Bundesland, einem Ge-
meindeverband, einer Gemeinde, einer sonstigen
Körperschaft des öffentlichen Rechts, einem
Fonds, einer Stiftung oder Anstalt, die von Or-
ganen dieser Rechtsträger verwaltet werden, oder
Unternehmungen, die solche Rechtsträger allein
betreiben, oder an denen solche Rechtsträger be-
teiligt sind, so ist die Zulage nur in dem Maße
flüssigzumachen, als die Summe der Dienstbezüge
und Ruhegenüsse einschließlich des Ruhebezuges
nach § 5 b und der Zulage nach § 5 c beim Präsi-
denten 150 v. H., beim Vizepräsidenten und den
Referenten 165 v. H . der Geldentschädigung nach
§ 4 Abs. 1 Z. 1 bis 3 nicht übersteigt.

§ 5 e. Das Mitglied kann auf die Anwartschaft
auf Ruhebezug (Zulage) nach §§ 5 b und 5 c oder
auf einen von beiden verzichten. Soweit ein sol-
cher Verzicht nicht ausgesprochen wurde, hat das
Mitglied einen Betrag von 5 v. H . der jeweils
gebührenden Geldentschädigung oder im Fall
des. Teilverzichtes von dem entsprechenden Teil
der Geldentschädigung sowie von den Sonder-
zahlungen im Abzugswege zu entrichten. Ein
Widerruf des Verzichtes ist unzulässig.

§ 5 f. Stirbt ein Mitglied des Verfassungs-
gerichtshofes während der Amtstätigkeit oder
stirbt der Empfänger eines Ruhebezuges gemäß
§ 5 b, so erhalten seine Hinterbliebenen einen
Todfallsbeitrag sowie eine Versorgung. Auf den
Todfallsbeitrag finden die für öffentlich-rechtliche
Bundesbedienstete geltenden gleichartigen Be-

stimmungen und auf die Versorgung die Bestim-
mungen der §§ 5 b bis 5 d sinngemäß mit der
Maßgabe Anwendung, daß bei der Begrenzung
des Versorgungsbezuges im Sinne von § 5 d der
Witwe nach dem Präsidenten 75 v. H. und der
Witwe nach dem Vizepräsidenten oder ständigen
Referenten 82'5 v. H. der Geldentschädigung zu-
grundezulegen ist.

§ 5 g. Die Bestimmungen der §§ 5 b bis 5 f
finden auch auf ehemalige Mitglieder des Ver-
fassungsgerichtshofes und auf deren Hinterblie-
bene Anwendung.

§ 5 h. Die Empfänger von Ruhe(Versorgungs)-
bezügen nach den Bestimmungen der §§ 5 b bis
5 g, die nicht nach anderen gesetzlichen Bestim-
mungen krankenversichert sind, unterliegen der
Krankenversicherungspflicht nach Maßgabe der
Bestimmungen des Bundesangestellten-Kranken-
versicherungsgesetzes 1937, BGBl. Nr . 94/1937;
hiebei gilt als Dienstgeber der Bund. Die Ruhe-
(Versorgungs)bezüge gelten als Bezüge im Sinne
des Bundesangestellten-Krankenversicherungs-
gesetzes 1937."

Artikel II.
(1) Dieses Bundesgesetz tr i t t am 1. Jänner 1965

in Kraft.
(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

ist das Bundeskanzleramt betraut.

Schärf
Klaus

2 9 8 . Verordnung der Bundesregierung vom
1. Dezember 1964, mit der die noch gelten-
den Bestimmungen der Tarifpost 265 des
Tarifes zur Bundes-Verwaltungsabgabenver-

ordnung 1957 aufgehoben werden.

Auf Grund des § 78 des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 1950, BGBl. Nr. 172,
wird verordnet:

Tarifpost 265 des Tarifes zur Bundes-Verwal-
tungsabgabenverordnung 1957, BGBl. Nr. .48,
in der Fassung der Kundmachung BGBl.
Nr. 254/1964, wird aufgehoben.

Klaus Pittermann Czettel Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

2 9 9 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung v o m 14. Dezember
1964, womit die Österreichische Arznei-
taxe 1962, BGBl. N r . 128, neuerlich abge-
ändert wird (11. Änderung der Arzneitaxe).

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die
Regelung des Apothekenwesens wird verordnet:
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Die Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 10. April 1962, BGBl.
Nr. 128 (Österreichische Arzneitaxe 1962), in der
Fassung der Verordnung, BGBl. Nr. 236/1964,
wird abgeändert wie folgt:

Artikel I.

In der Anlage B werden die Preisansätze der
nachstehend angeführten Arzneimittel wie folgt
festgesetzt:
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Artikel II.

Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 1965 in
Kraft.

Proksch

3 0 0 . Verordnung der Bundesregierung vom
15. Dezember 1964, mit der die Dienstzweige-
verordnung neuerlich geändert wird (15. No-

velle der Dienstzweigeverordnung).

Auf Grund des § 6 Abs. 2 und 3 und des § 9
des Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/
1947, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 93/1959, wird verordnet:

Artikel I.

In der Anlage 1 zur Dienstzweigeverordnung,
BGBl. Nr. 164/1948, werden im Teil A Ab-
schnitt II folgende Änderungen vorgenommen:

1. Der Dienstzweig 22 erhält die Bezeichnung
„Rechtskundiger Verwaltungsdienst bei den
Schulbehörden des Bundes in den Ländern".

2. Bei Dienstzweig 22 a hat die Rubrik „An-
stellungserfordernis" zu lauten: „An Stelle der
im Abschnitt I bestimmten Erfordernisse die
Vollendung eines Hochschulstudiums, das in der

Lehrer-Dienstzweigeverordnung, BGBl. Nr. 103/
1958, für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1
vorgesehen ist, und eine in der Lehrer-Dienst-
zweigeverordnung für die Verwendungsgruppe
L 1 als Anstellungserfordernis vorgesehene Be-
fähigung für das Lehramt."

3. In der Anmerkung zu Dienstzweig 35 ist
als dritter Absatz einzufügen:

„Der Leiter des Bundesamtes für Zivilluftfahrt
führt für die Dauer dieser Verwendung den
Amtstitel ,Präsident des Bundesamtes für Zivil-
luftfahrt'."

Artikel II.

In der Anlage 1 zur Dienstzweigeverordnung
werden im Teil B Abschnitt II folgende Änderun-
gen vorgenommen:

1. Bei Dienstzweig 59 a hat die Rubrik „An-
stellungserfordernis" zu lauten: „Als Fachprü-
fung ist die Prüfung für den Sozialen Betreu-
ungsdienst in Justizanstalten abzulegen. Die Ab-
legung der Fachprüfung entfällt für Absolventen
einer Fürsorgeschule mit Öffentlichkeitsrecht."

2. Bei Dienstzweig 64 a hat die Rubrik „An-
stellungserfordernis" zu lauten: „An Stelle der im
Abschnitt I bestimmten Erfordernisse die Voll-
endung eines Studiums, das in der Lehrer-Dienst-
zweigeverordnung für Lehrer einer der Verwen-
dungsgruppen L 2 vorgesehen ist, und eine in der
Lehrer-Dienstzweigeverordnung für eine der
Verwendungsgruppen L 2 als Anstellungserfor-
dernis vorgesehene Befähigung für das Lehr-
amt."

3. Bei Dienstzweig 70 wird die Rubrik „An-
stellungserfordernis" ergänzt wie folgt: „Diese
Prüfung wird durch den Nachweis der Eignung
für die Definitivstellung im Bemessungs- und
Kassendienst in der Finanzverwaltung, im Be-
triebsprüfungsdienst oder im Rechnungsdienst er-
setzt."

Artikel III.

In der Anlage 1 zur Dienstzweigeverordnung
wird im Teil C Abschnitt II nach dem Dienst-
zweig 82 folgender neuer Dienstzweig 82 a ein-
gefügt:

Klaus Pittermann Czettel Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky


